
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1956/7/10 4Ob23/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.1956

Norm

AngG §8 Abs8 VB

Rechtssatz

Begnügt sich der Dienstgeber mit einem Zeugnis des behandelnden Arztes, so tre5en den Angestellten bei

verschuldeter Nichtbeibringung dieses Zeugnisses die Säumnisfolgen des § 8 Abs 8 AngG.

Entscheidungstexte

4 Ob 23/56

Entscheidungstext OGH 10.07.1956 4 Ob 23/56

Veröff: SozM IA/b,31

Schlagworte

SW: Dienstverhinderung, Verhinderung, Krankheit, Erkrankung, Nachweis, ärztliche Bestätigung, Attest,

Arbeitsunfähigkeit, Fortzahlung, Entgelt, Lohn, Gehalt, Verschulden, Vorlage, Beibringung, Folgen, Rechtsfolgen, Verzug
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